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Auf dem Weg zZu perfekten Menschen?
Ethische Urteilselemente aus Anlaß der CFTStEecHn somatıschen Gentherapieversuche

Menschen 1n Deutschland

„Diıesmal wırd eıne Schwelle überschritten, wırd der Mensch als biologisches
Wesen verändert. In 200 Jahren wiırd das Wort ‚Mensch‘ vielleicht denselben
Klang haben, W1e€ heute das Wort ‚Neandertaler‘.“ Dieses Zıtat 1St einem Leser-
brief die Zeitschrift „Bild der Wıssenschaft“! eNINOMMEN, die mM1t der Verot-
fentlichung einer Auswahl VO Leserzuschriftften ın der Februarnummer 1995 eiıne
Artikelserie ber verschiedene Anwendungsgebiete der Gentechnik beendete.
Der Tenor anderer Leserbrietfe 1St teıls zustiımmender („Was 1sSt den perfek-
tfen Menschen einzuwenden?“), teıls deutlich skeptischer; S1e dürtten eın partıelles
Spiegelbild der entsprechenden Meınungen 1in der Bevölkerung darstellen.

„Bıld der Wissenschaft“ hatte 994 ıhre nıcht ohne sensationelle Zwischentöne
(„Mediziner un: Genetiker machen Menschen“)“* aufgemachte Gentechnik-Zwi-
schenbilanz zeıtlich tast optimal plazıert: Im Frühjahr 994 kam SS 1ın Deutsch-
and eiınem bemerkenswerten Wefttlauf wıssenschaftlicher Teams die Iro-
phäe, als 1m Land eıne somatiısche Gentherapie Menschen begonnen
haben Langere e1ıt sah 6S aUS, als würden der Freiburger Medizinproftessor
Roland Mertelsmann un: selne Arbeıitsgruppenkollegen das Rennen gewınnen;
als S1e Aprıl 1994 die gyentherapeutische Behandlung VO Patıenten began-
HNCH; die verschiedenen Krebskrankheiten lıtten, mufßten sS1e aber teststellen,
da{ß ıhnen eıne Berliner Arbeıitsgruppe Leıtung VO  — Protessor Burghardt
Wırttig bereıits Ende Maäarz mı1t dem CESTCH;; offiziell bewilligten Gentherapiever-
such Menschen 1n Deutschland zuvorgekommen S Be1 diesem Berliner
Projekt wurden einem Nıerenkrebs leiıdenden Patıenten bestimmte Blutzellen
(Lymphozyten) ENINOMMECN, 1n die 1mM Labor ein bestimmter Immunbotenstoff
(Interleukin) transteriert wurde. Der übertragene C6 Stoff verstärkte die Funk-
t10N dieser Immunzellen als „Kıllerzellen“, dıe ZAUT Abwehr körperfremder Zellen
oder VO Krebszellen besonders gee1gnet sınd Der yentechniısch eingeschleuste
Stoff steigert die Bildung un: das Wachstum VO Abwehrzellen. Die solcherart
gyentechniısch behandelten Immunzellen wurden dem Patıenten injiziert, auf
diese Weıse dem Tumorkranken bedeutend mehr un VOT allem aktıvere Abwehr-
zellen 7ABhE Krebsbekämpfung zuzuführen. Eıner Pressemitteilung zufolge konnte
das Tumorwachstum auf diese Weı1ise wırksam beeinfluft werden“?.
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Mıt einer Zeıtverschiebung VO jer Jahren auf das GrStE, offiziell bewilligte
Gentherapieexperiment Menschen 1n den UJSA un fast Zwel Jahre
ach dem CYSICH,; otffiziell bewilligten somatıschen Gentherapieversuch iın Europa
(Maiıland) hat damıt auch 1mM deutschsprachıigen Raum auf der Versuchsebene eıne
Entwicklung EIMZESELZE die vielfach als Einleitung eıner Ara 1n der Me-
dızın gefeiert der Je ach Standort auch vefürchtet wiırd Ende des Jahres
1993 wurden weltweıt schon mehr als 200 Patıenten gentherapeutisch behandelt.
elıtaus die meısten Versuche valten Krebserkrankungen (70 Prozent). Dıie restli-
chen Versuche verteılen sıch auf genetische Krankheiten 1m ENSCICH Sınn (20 Pro-
zent) und die Behandlung VO 1ds (10 Prozent)

SO bescheiden die Ergebnisse der ersten somatıschen Gentherapıieversuche
Menschen auch och se1n moOogen: S1@e könnten gerade 1n dem als eher gentechnik-
skeptisch geltenden deutschsprachıigen KRaum eınen nıcht unterschätzenden
Beıtrag FA0E „Schmelzen des Eıses“ un: eiınem Autbruch geleistet ha-
ben, der sıch nıcht zuletzt auch 1mM gegenwartıgen Gründungsboom bıopharma-
zeutischer Fiırmen ausdrückt, dıie den MmMI1t gewaltigem orsprung führenden US-
amerıkanıschen Konkurrenten den Weltmarkt nıcht allein überlassen wollen

Begriffliche Differenzierungen un: thematische Abgrenzung
Dıi1e erwähnten ersten Gentherapieversuche 1in Deutschland beziehen sıch Aa U585-

schliefslich auf dıe somaltısche Gentherapıe. Definitionsgemäls handelt CS sıch da-
be1 gezielt VOTSCHOMIMCHNC gentechnische Eingrifte Körperzellen hne Ver-
erbungswirkung die nächste (Generatıon. Be1 der somatıischen Gentherapıe
geht e un die „stabıle Einfügung VO  - genetischem Mater1al iın Körperzel-
len FABE 7Zwecke der Produktion elınes therapeutischen Genprodukts der der In-
aktıvıerung elnes endogenen Pathogens“  5 Im Vordergrund stehen dabe] die the-
rapeutisch ausgerichtete Korrektur yenetisch bedingter Störungen, die kausale
Therapıe VO  —_ Erbkrankheiten SOWI1e die Herbeitührung eıner therapeutisch C1I-

wünschten Funktion VO Zellen. Di1e gentherapeutischen Mafßßnahmen
können durchgeführt werden ın VLVO, das heifst als gewebegerichtete Eıntügung
des therapeutischen Stoffs 1n den Korper des Patiıenten. S1e können aber auch ın
DIEro 2U0 VOrTSCHOLUNME werden. Dem Patıenten werden 1n diesem Fall die
gyentechniısch verändernden Zielzellen eENINOMMECN, die ach der ENISPFE-
chenden Laborbehandlung reimplantıert werden. Die ın sıtu-Behandlung
schliefßlich meınt die direkte Einschleusung des gewünschten (sens 1n die Zielzel-
len der iın das Zielgewebe des Menschen (Z durch Injektion)?.

Von der Somazell-Behandlung deftinıtorisch strıkt unterscheiden sınd SCHE
technısche Veränderungen mı1t dem Ziel eıner Korrektur VO  D Gendetekten in E:
len der Keimbahn (Keimbahn—ngtherapie), deren Ergebnis auch Nachkom-
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1LLEIN weıtervererbt würde Die 1m Tierversuch bereıits entwickelten Möglıchkei-
ten betreffen den TIranster VO genetischem Materıal 1n befruchtete Eizellen
durch Miıkroinjektion SOWI1e die „Intektion des präımplantatiıven Embryos mı1t
Retrovıren, welche das therapeutische Gen tragen 10

Fur beide Gentherapiearten oilt als Behandlungszıel die Beseıitigung bzw.
Kompensıerung krankheitsverursachender Gendeftekte. Fur die somatische (Ze1n=
therapıe ISTt terner die mi1t gentechnischen Miıtteln erzielbare Linderung un! He1-
lung VO weıteren Krankheiten NCNNECN Der rage eınes Eınsatzes beider (jen«
therapıetypen auch 7wecken der Steigerung b7zw. Optimierung VO  - Fähigkei-
ten un Eıgenschaften des Menschen wiırd VO medizinıschen Experten 1m
deutschsprachıgen Raum wen1g Gewicht beigemessen. In der US-amerıiıkanıschen
Diskussion hingegen scheuen sıch selbst ethische Kxperten nıcht, die Möglichkeıit
eıner Entwicklung sowochl der somatıischen als auch iınsbesondere der Keimbahn-
Gentherapıe in eıne eugenische Richtung zumiındest nıcht auszuschließen In die-
N e Beıtrag W€I'd€ 1G mich aut die somatısche Gentherapıie allein beschränken!?

Zur ethischen Urteilsbasıs

Die be] den tolgenden Überlegungen vorausgesetzte theologisch-ethische eur-
teilungsbasıs ann 1er 1LLUT 1n aller Kurze angedeutet werden 15 Im Zentrum steht
C1iIn christlich gepragter ethisch-normatıver Leitbegriff der Mmenschlchen Person-
würde, deren Achtung 1m neutestamentlichen Liebesgebot impliziert 1St. In ıhm
konzentriert sıch gleichsam dıe stärkste ethische Gegensteuerung die mıi1t
der zunehmenden Technisierung verbundene Getahr eıner tortschreitenden IA-
strumentalısıerung des Lebens. Weil die menschliche Personwürde theologisch 1n
der gottebenbildlichen Erschaffenheıit, Ja 1mM Sanzch Heilshandeln (zsottes 1n hrı-
STUS wurzelt, kommt S1€e eiıner ethischen Kurzformel des Glaubens gleich. Das 1r-
dische Leben menschlicher Personen 1St L11U nıcht ablösbar VO der leiblichen
Existenzweiıse. Der Leıb 1St eın sachhafter Gegenstand. Als Leib eiıner Person
partızıpıiert der Menschenwürde. Eingriffe 1n die leibliche Integrität sınd da-
ach beurteılen, WIe S1e der Entfaltung personaler Qualitäten dıenen, Ww1€ sS1e
dem Leben der jeweiligen Person dienen. In uUNsCTICII Fall geht CS die Frage,
Ww1e gentherapeutische Eıingriffe der Gesundheıt des Lebens eıner Person dienen.
Dementsprechend sınd solche Eingriffe rechtfertigungsbedürtftig.

Im gegenwärtıgen Entwicklungsstadium tragen Anwendungen der somatıschen
Gentherapie sowohl Merkmale des Humanexperiments als auch des Heilversuchs

siıch 1* Als Ausdruck des Respekts VOT der Menschenwürde sınd daher die 1N-
ternatıional anerkannten ethischen Rıichtlinien für die biomedizinısche Forschung

Menschen 1n bezug aut dıe individuelle, informierte Einwilligung, die A1s:-
ahl der Patıenten bzw. Probanden, das Ausmafß der Informatıon hinsichtlich
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Zielen, Methoden, Rechten un: Pflichten der Versuchspersonen, 1ın bezug auf die
Pflichten des Forschungsleıiters und selınes Mıtarbeıiterstabs, 1n bezug auf Teilnah-
meanreıze, die speziellen Bestimmungen für Kınder un!: nıcht voll urteilsfähige
der auf andere Weiıise eingeschränkte Personengruppen beachten 15

Von den 1n der Personwürde gründenden soz1alethischen Prinzıpien und Krıte-
rıen, die be] der Urteilsbildung eıne Rolle spıielen, se1 insbesondere das polıtische
Gemeıinwohlprinzıp ZCENANNLT, das 1n Anbetracht der vielen och ungeklärten Fra-
SCH eiıner Medizintechnik dieser Größenordnung eıne zumındest so7z71alver-
trägliche, ach Möglichkeıit aber eine für die Bevölkerung produktiv-förderliche
Regelung verlangt.

Der tolgende Argumentationsgang fterner VOTaUSs, da{fß eın kategorisches
Neın jede Art VO gentechnischer Forschung un: Anwendung ethisch
nıcht ausreichend begründbar erscheint 16 Damıt 1St aber och nıcht ausgemacht,
w1e€e weıt ein Ja den verschıedenen gentechnischen Anwendungsmöglichkeiten
jeweıls gehen ann un darf und ob INan 1ın bestimmten Fällen AUS ethischen
Gründen nıcht doch einem klaren Neın kommen MUu

Ethische Bewertung der somatıschen Gentherapıe als Therapie
Schon dıie erwähnten Beispiele VO somatıschen Gentherapıieversuchen lassen e1in
weıltes Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten erkennen. In Anbetracht der gC-
planten der schon laufenden, relatıv zahlreichen Projekte stellt sıch die TaXE,
ob der Plural „somatısche Gentherapıen“ nıcht ANSCINCSSCHCI ware.

Die ethıische Problematik zeıgt ındes gegenwartıg eıne genügend deutliche (3e-
meinsamkeiıit in den für die Urteilsbildung entscheidenden Schwerpunkten. Dies
betritft zunächst die Zielfrage. Sowelılt das Ziel dieser medizinıschen Be-
handlungsmethoden tatsiächlich dem 1mMm Begriff Therapie liegenden Anspruch gCc-
recht wiırd, das heißt die Heıilung VO yenetisch bedingten b7zw. miıtbedingten
(oder doch gentechnısch gyünst1g beeinflufsbaren) Krankheiten bezweckt, 1St S$1e
auf der Ebene des Handlungsziels 7zweıtellos durch die gebotene Leidensverrin-
SCIUNS un dıe Schutzwürdigkeıit menschlicher Gesundheıt legıtimıert. J’herapıe
ll menschlichem Leben 1ın seiınem YaNzZCH Beziehungsreichtum dienen un CS

VO vermeıdbaren Einschränkungen un: Leiden befreien. Die heute erkennbaren
un experimentell teilweise schon geENUTLZLEN Methoden, Miıttel und Wege dieser
Therapıeform können och näher erläuternden Bedingungen als orund-
sätzlich ethisch vertretbar gelten. Eın Gentranster iın Körperzellen, WwW1e€e in den
eingangs skizzierten ersten Versuchen 1n Deutschland durchgeführt wurde, weIlst
eıne partıielle Analogıe 7ABLE längst anerkannten Organtransplantation auf, wobe!l
tür die somatische Gentherapıe ZW alr ein1ge€ problemreiche Aspekte enttallen (vor
allem die mı1t der Gehirntodfrage verbundene Explantation der übertragenden
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UOrgane), andere jedoch hınzukommen, insbesondere die siıchere wıssenschaft-
lıch-technische Handhabung.

eıtere Vergleiche mı1t herkömmlichen, ewährten medizıiniıschen Behand-
lungsarten (Substitutionstherapie, Bluttransfusion) stoßen ebentfalls Grenzen.
Die OERSTGN gentherapeutischen Krebsbehandlungen, die auf eıne heilende Wır-
kung durch Stärkung des Immunsystems, durch Verbesserung der körpereigenen
Abwehr Krebszellen zıelen, zeıgen eıne markante Nähe hochgeschätz-
CNn Heilungsstrategien, die autf eiıner Aktivierung der körpereigenen Kräfte auf-
bauen. Der eingesetzten gentechnisch veränderten Zell-Kombination 1St orund-
sätzlıch die Funktion e1ınes Arzneijmnuittels uzuerkennen

Gegen die Genehmigung der bekanntgewordenen Krebs-Gentherapieversuche
1STt AUS ethischer Sıcht wenıger einzuwenden, als 65 sıch letzte
Rettungschancen für Krebspatienten 1mM Endstadium handelte. In dem Maße, 1ın
dem eıne solche Lage eingetreten 1Sst, ann eın höherer Rısıkograd verantworfifet
werden. Nach dem gegenwärtıgen Stand des 1ssens (einschliefßlich des 1ssens

schädliche Nebenfolgen) 1St die ethische Zulässigkeit des Eıinsatzes VO

„Genarzne1“ nıcht grundsätzlıch bestreiten.
Mıt dem 1Nnwels auf den gegenwaärtıgen Stand des 1ssens 1St allerdings auch

eıne ZEWI1SSE Relativierung verbunden. Eınen besonders iırrıtıerenden Aspekt stellt
dabei die rage dar, W1€ das Problem eiıner möglıchen Beeinflussung der mensch-
lıchen Keimbahn und damıiıt gegebenentalls der Folgegeneration 1m Sınn eıner
beabsıichtigten Nebenfolge VO  z somatischer Gentherapie einzuschätzen 1STt.
„Beim jetzıgen Kenntnisstand 1St nıcht ganz auszuschliefßen, da{fß die somatiısche
Gentherapie ihrer spezifischen Ausrichtung auftf Körperzellen auch Auswiır-
kung auf Keimbahnzellen haben annn 18 Da{fß CS sıch Ter U1n eın ethisch höchst
sens1ıbles 'Thema handelt, verdeutlichte die ethische Diskussion 1mM 7Zusammen-
hang mı1t dem strafrechtlichen Verbot der künstlichen Keimbahnzellenverände-
LUNS 1mM Rahmen des deutschen Embryonenschutzgesetzes.

Zunächst 1St hervorzuheben, da{fß eıne Keimbahnveränderung als ungewollte
Nebentolge eıner somatıschen Gentherapıe ethischen Vorzeichen nıcht
gleichzusetzen 1STt mi1t der Beurteilung der Keimbahn-Gentherapie als gezielten,
vorsätzlichen Eingriff. Könnte die abstrakte Getahr eıner Keimbahnbeeinflus-
Sung 1m Sınn eıner unerwünschten Nebenftfolge be1 eiıner Körperzellen-Genthera-
p1e ethisch gravierend beurteilen se1n, da{ß sS1Ee 7ABE Stolperstein für die ethi-
sche Anerkennung überhaupt wuüuürde?

1inNe derart radikale Folgerung scheıidet schon deshalb AaUs, weıl eıne solche (36=
tahrdung allentalls estimmten Voraussetzungen derzeıt ZWar nıcht ganz
ausgeschlossen werden kann, keineswegs aber notwendig Z Natur der SsOMatı-
schen Gentherapıe gehört. Es sınd zudem wenıgstens einıge Fälle denkbar, 1n de-
1en eıne ungewollte Keimbahnveränderung die Berechtigung eines ethischen Ve-
LOS die somatische Gentherapıe fraglich erscheinen lıefße, aln nämlıch,
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Wenn diese Veränderungen gesundheitlich insgesamt vorteılhaft waren oder WENN

VO den Betroffenen der Verzicht auf leibliche Nachkommen eiınem Verzicht auf
gentherapeutische Behandlung VOrSCZORCH würde 19

Koönnte 1n Fällen schwerer Krankheıten, für dl€ keine risıkoärmere therapeuti-
sche Alternative bestünde, eıne somatısche Gentherapıe 1LUFr 1mM Hınblick auf eıne
ZEWI1SSE Keimbahngefährdung vorenthalten werden, un: ZW ar auch dann, WEeNnN

entweder AUS$S Altersgründen der aufgrund anderer Faktoren eıne Fortpflanzung
auszuschliefßen 1st? ine Bejahung dieser rage dürfte ethisch schwerlich ber-
zeugend begründbar se1n. Freilich sınd demgegenüber auch negatıve Konstella-
tiıonen denkbar, die sıch 1n einem entsprechenden ethischen Urteil nıederschlagen
muüßten. Im Rahmen dieses Beıtrags können jedoch denkbare welıtere Differenz-
lerungen dieser hypothetisch-abstrakten Problematik nıcht weıter vertieft WCI-

den Wesentlich erscheınt 1n der gegenwärtıgen Unsicherheıit jedoch der Hınvweıs,
nıcht vorschnell pauschal alles das Vorzeichen „ethisch absolut verwertlich“

subsumıieren, W 4S m1t der menschlichen Keimbahn Ltun hat Zudem 1St da-
mı1t eın weıterer Fingerzeig vegeben, sıch be1 der somatiıschen Gentherapıe nıcht
allzu schnell mi1t Vergleichen MIt herkömmlichen Verfahren (Organtransplanta-
t10n, Substitutionstherapie, Bluttransfusion) begnügen.

Der weıteren Argumentatıon vorausgreifend, ergıbt sıch die Pflicht, 1n nbe-
tracht der abgründıgen ethischen Problematıik VO Keimbahnveränderungen 1m
Rahmen der Forschung und Entwicklung konsequent darauf hinzuwirken, da{fß
dıe eıne Keimbahnwirkung ausschließende Definıition VO somatiıscher Genthera-
pıe auch tatsächlich sıcher eingelöst un gewährleistet werden annn IDiese For-
derung ware als Komponente dessen betrachten, W aS och ZAUET siıcheren medi-
zinısch-technischen Handhabung anzumerken seın wiırd In der teilweıse och
ausstehenden Gestaltung des rechtlichen Rahmens der Prüfungs- un!: Zulas-
sungsbedingungen waren dementsprechende Bestimmungen vorzusehen %9

In Anbetracht der och weıthın tehlenden praktischen Erfahrung und des
perimentellen Charakters des gegenwärtıgen Entwicklungsstadiums mussen bıs
AT Anerkennung der somatischen Gentherapıe als ausgereıifter Standardbehand-
lung AaUS Gründen der Achtung des Selbstbestimmungsrechts un:! der Integrität
der Patıenten bzw. Probanden diıe für Humanexperimente bzw. für Heilversuche
geltenden ethischen und rechtlichen Regeln beachtet werden, die sıch VOILI allem
ach den Kriterien der wohlinformierten Freiwilligkeıit, der Sıcherheıit und Ver-
hältnısmäfßigkeıt richten #1. In bezug auf die Sicherheit 1St 1n diesem Fall auch die
Sicherheit der unmıiıttelbar Mitwirkenden und gegebenenfalls der Umwelt mı1ıtzu-
bedenken. Gerade letzterer Gesichtspunkt dürfte wiıederum die Analogie m1t her-
kömmlıichen Verfahren [ )as Krıterium Verhältnismäfßigkeıit verlangt,
da{fß zwiıischen Aufwendungen, Zumutungen un! Belastungen eınerseıts SOWI1e
dem erwartbaren Nutzen für das individuelle und das allgemeıne Wohl anderer-
se1lts ein AaUSSCWOHCILCS Verhältnis besteht.
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Idiese Krıterien ertordern terner, da{fß 1in vorangehenden Versuchsreihen (präa-
humane Phase) der Effizienzgrad un: die Zuverlässigkeit des wiıissenschaftlich-
technıschen Methodenarsenals ausreichend geklärt wurde. Im Vordergrund STE-

hen dabe1 die Sicherheit und die Unschädlichkeit der benötigten Vektorsysteme,
die stabıle, präazıse Integration un: die korrekte, therapeutisch erwünschte Funk-
t10N des Fremdgens 1m Empfängergenom ohne unvertretbare Nebenwirkungen.
[Der Versuchsleiter hat 1n eiınem Forschungs- und Therapıeplan das vernünttıg CI-

miıttelbare Überwiegen des patıentenbezogenen utzens NC den Rısıken
Einschlufß möglıcher Alternatiıven darzulegen. Dabe] 1St der Nachweiıis einer

medizinıschen Indikationsstellung vorausgeseLtZzL. Ile Schritte unterlie-
SCH der Vertraulichkeitspflicht un sınd datenmäßig 1bzusichern.

Fur dıe Anerkennung un die Geltung dieser Regeln sınd die betreffenden
Standesorganıisationen selbst gefordert. Die Durchsetzung un: Überwachung
verlangen jedoch iınsbesondere eıne rechtzeıtige Planung un:! institutionelle Re-
gelung durch die zuständıgen staatlıchen Behörden, deren Unterstutzung sıch
7zumiıindest 1n der Einführungsphase auch die Mitwirkung VO ANSCINCSSEC besetz-
LE un: ausgestatteten Expertenkommissionen (biologische Sıcherheits- un
Ethikkommissionen) nahelegt 22 Idıesen ame auch die Aufgabe Z auf der Basıs
VO  — Rechtsbestimmungen die bewilligenden Versuche begrenzen, da{ß
der als t;eßend eingeschätzte Übergang ZUrTFr „Verbesserung“ menschlicher Fähig-
keıten b7zw. Z Menschenzüchtung kontrollierbar bleibt. 1ne klare, verbindli-
che Beschränkung auf die als wahrscheinlich behandelbar eingestufte Lıste VO

Erbkrankheiten un weıtere, mıi1t gentechnischen Mitteln therapeutisch wırksam
beeintflufbare Krankheiten 1St er angezeıgt.

Werden diese Qualitikationensbedingungen, Grenzen un Vorsichtsmaßnah-
ILHCH SOWI1e dıe internatıional anerkannten Arzt-Patient-Regeln beachtet, annn die
somatische Gentherapıe als ethisch zulässıg gelten. S1e ware ann grundsätzlıch
als „Erweıterung der bisherigen Therapieformen“  23 betrachten. Unter diesen
Voraussetzungen AaAmMMe dıe Vernachlässigung der gal eın Verbot der somatischen
Gentherapıe eiıner nıcht rechtfertigbaren Ungleichbehandlung genetisch kranker
Menschen gegenüber Patıenten, die anderen Krankheiten leiden, gleich. Dıie
biomedizinische Differenz zwıischen genetischen un: anderen Krankheiten recht-
tertigt aber keıine derart grundsätzliche Ungleichbehandlung 24

Solange diese Gesichtspunkte, Bedingungen un:! Grenzen yewährleistet siınd,
bewegen WIr uns grundsätzlich och nıcht auf dem Weg Z perfekten Men-
schen. Allerdings 1St auch die somatische Gentherapıe nıcht prior1 gefeılt
eıne Indienstnahme 7Zwecken der „Verbesserung“ (Meliorisation), der freilich
1mM Kontext der Diskussion die Keimbahn-Gentherapıe ein oröfßeres Gewicht
zukommt. Regelmäfßsug taucht 1n den bisweilen emotionsgeladenen Diskussionen
auch das Stichwort Eugenik auf, ohne da{fß die erforderliche begriffliche Abgren-
ZUNg Z Projekt eıner Meliorisatıon VOrSCHOMITAECIL wırd 1ne nüchterne ethi-
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sche Beurteilung 1STt aber auf eınen sachlichen Umgang mıiıt möglıchst klaren Be-
oriffen angewl1esen, auf die jetzt eingegangen werden soll

Nıchttherapeutische UOptionen
aut Pschyrembels „Klinischem Woörterbuch“ 1St Eugenik die ‚Lehre VO

der Verbesserung der Erbanlagen eiıner SaANZCH Bevölkerung“ I verstehen, un
ZWAar 1n doppelter Hınsıcht, nämliıch 1 negatıven (Ausmerzung unerwünschter
genetischer Anlagen) un 1mM posıtıven Sınn (planmäfßige Züchtung b7zw. Verstär-
kung erwünschter Eigenschaften un Merkmale der Nachkommen). Auf dem
Prütstand steht 1n diesem Fall dıe Keimbahngentherapie, zielt das Eugenikkon-
ZCDL doch einerseıts auf die Verhinderung der Fortpflanzung genetisch kranker
oder als minderwertig erachteter Menschen, andererseıits auf die Fortpflanzungs-
förderung „Erbgesunder“ Sollte sıch die 1n naturwıssenschaftlichen Beıträgen
nachlesbare Zwischenbilanz erhärten, da{ß die verteinerten Erkenntnisse
der Genforschung die Eugenikstrategien ad absurdum führen un iıhnen jegliche
wıssenschaftliche Basıs entzıehen, könnte die christliche Ethik diese Entwick-
lung als Pluspunkt für die wıissenschafrtliche Untersuchung des menschlichen (7je-
OINns werten  25  f Damıt ware wiıssenschaftlich allentalls der massıvere 'eıl eıner
Gesamtproblematik erledigt, dıe sıch ın der Diskussion herausgebildet hat

Noch nıcht entschieden 1St damıt ber Jjenes, VO  - Eugenik 1mM erläuterten Sınn
wohlzuunterscheidende gentechniısche Anwendungsspektrum, das in der CIHS-
lischsprachigen Fachliteratur als „enhancement genet1C engıneering“ bezeichnet
Zu werden pflegt. (GGemeinnt 1St damıt eıne Art Privateugenik, das heißt eiıne Melio-
rısatıon, eine Steigerung, Verstärkung und Verbesserung menschlicher Fähigkei-
en un Eıgenschaften. 1ne entscheidende Dıifferenz Z Eugenik besteht NUun

darın, da{fß Meliorisation iın bezug auf einzelne Menschen gebraucht wırd, die
Absehung VO staatlıchen Ma{fßnahmen Z Bevölkerungsplanung auf e1-
Wunsch Verbesserungen b7zw. Verstärkungen VO  n Eigenschaften un Fä-

hıgkeiten bei sıch selbst oder be1 Nachkommen mıiıt gentechnischen Mitteln
erreichen suchen. Vor allem 1n der englischsprachigen Lıiteratur tfinden sıch auch
1M Zusammenhang mMI1t somatıscher Gentherapıe deutliche Hınweise auf meliori-
stische Überlegungen Z6

Während der erreichte ethische Konsens in bezug auf dıe Ablehnung VON Kus-
genikmaßnahmen eindeutig iSt 4, dürfte sıch die ethische Antwort auf die Melio-
risationsproblematik schwieriger gestalten. Im Fall VOINN Körperzellgentechnik 1mM
Sınn VON „enhancement genet1iCc engıineering“ steht das Ziel 1m Vordergrund, für
sıch selbst spezifische Eigenschaften ÜA verbessern, hne da{ß eine Krankheit be-
handelt würde. Man müfßte ausgehen VON frei gewollten Eingriffen Aall wohlintfor-
mierten, zustimmungsfähıigen Patignten AT Erzielung bzw. Steigerung bestimm-
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ter Eıgenschaften un Fähigkeiten. Wo dieser Weg beschritten würde, begäbe
INan sıch auf den Weg A „perfekten Menschen“ der Titelformulierung.

Der Gedanke Aa solches „Menschen-Design“ scheint ZW AAar bislang 1mM deutsch-
sprachigen Raum wen1g Anklang tinden. Zudem tehlt Cr nıcht w1ssen-
schaftlichen Stimmen, welche die derzeit allgemein eingeräumten CHOTILUNEN WI1S-
senschaftlich-technischen Schwierigkeiten eiInes solchen Vorhabens als orundsätz-
ıch nıcht überschreıitbare, definitive Grenzen betrachten %® Andererseits 1St aber
auch nıcht übersehen, da{fß gerade S-amerikanische Forschungspioniere CI-
sten Rangs offenbar wenıger Vertrauen auf die grundsätzliche Nıchtmachbarkeit
setzen #?. Wenn sıch d1€ Prognose der Nichtmachbarkeit bestätigen sollte, ware
der ethische Klärungsgewinn deshalb nıcht schon bedeutungslos.

Wer die Gedankenwelt VO Befürwortern verstehen sucht, ann 1n iıhren
Stellungnahmen Elemente eıner letztentscheidenden Gesamtorientierung entdek-
ken Dem 1n der heutigen Technikphilosophie bewanderten Zeıtgenossen Nag die
'These VO der Wıirksamkeit relig1öser, pseudoreligiöser un: mythischer Denkmu-
ster bei der Formung der Technikeinstellung des Menschen (Z.,B 1mM Sınn eıner
„Sehnsucht ach Erlösung VO den Übeln der Welt“ *9) 1n den Sınn kommen,
WeNnN lıest, W1e 1mM Editorial eıner iınternatıonal angesehenen Zeitschrift die

Chancen der Human-Gentechnologie als Anfang VO Ende des e1ınst eher-
NC  e’ (sesetzes „Biologie 1St Schicksal‘ gefeıert wırd un der konkrete Start der
Human-Gentherapıe gedeutet wırd als Begınn eines Zeıtalters, 1n dem der
Mensch dıe Macht hat, die Kontrolle ber selıne gyenetische Ausstattung erlan-
CI un: aus den (senen machen, W 4S ST will!.

Im Blick auf künftige nıchttherapeutische Einsatzmöglichkeiten (Z.B Verstär-
kung verschıedener mentaler Fähigkeiten, AÄnderung der Hautfarbe, Steigerung
der Körperkräfte ach dem Motto ‚make 200d body better“) bekräftigt die Re-
daktion mıiıt Nachdruck ıhr Ja unter Berufung auf eın Recht der Menschen, „AUuS
ihren Leben machen, W 4S sS$1e wünschen“ >2 Mögliche Einschränkungen wıill
S1@e auf eın unerläfßsliches inımum begrenzt sehen (ZiB keine Eingriffe dieser
Art hne „intormed consent“ des Betroffenen).

Nun wırd I1a  z einräumen mussen, da{fi CS Tendenzen und Ansätze ın diese
nıchttherapeutische Rıchtung auch auf der Basıs konventioneller Mittel un
Möglichkeiten o1bt; ein derart tiefgreifendes und wenı1gstens gegenwärtıg miıt
unüberblickbaren medizinisch-technischen Risıken beladenes Vertahren dieser
Art ordert indes eın schr hohes Rechtfertigungsniveau, das bei oroßen therapeu-
tischen Notlagen ZWAATr bisweilen ANSCHOMMLCHN werden kann, nıcht aber 1mM Fall
melhioristischer Wünsche. Hınzu kämen weıtere erschwerende Gesichtspunkte:
DDa oft geistige Eigenschaften und Fähigkeiten n werden (2:B bessere
Merktähigkeıt, „Intelligenz“), 1st Zu bedenken, da{fß WIr einmal abgesehen VONN

den notorischen Definitionsproblemen noch immer wen1g wıssen ber das AAl
sammenspıel genetischen un anderen Faktoren, die Aall der Entwicklung un
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Ausprägung beteiligt sınd Wer könnte dıe Folgenabschätzung für die notwendi-
gCH Experimente erbringen?

Im Bereich solcher Meliorisationsziele ware ohl das Problem der Persönlich-
keitsveränderung akut. Wo aber die personale Identität berührt wird, sınd die
ethisch $ tordernden Sicherheitsstandards besonders hoch an  n Schliefß-
ıch ware fragen, WCT darüber befinden soll, welche Gene woftfür bereitgestellt
werden un WCT eiıne solche Behandlung erhalten sollte. Käme 65 hıerbei nıcht
CUuUCII Diskriminierungen? Die rage der Patientenauswahl 1St vewifß auch be1
therapeutisch angelegten Gentherapieversuchen nıcht ımmer eintach beant-
worten Dort bestehen 1aber immerhiın ethisch bewährte, objektive medi1zin1-
sche Kriterien. Die 1 erwähnten Editorial favorisıerte Berufung auf die Wünsche
meliorisatıionsıinteressierter Menschen annn als Kriterium jedenfalls nıcht genNU-
gCH

Wo sollen also gegebenenfalls die Grenzlinien des Erlaubten PCZORCNHN werden,
W CII WIr doch keinerlei ethisch ausgewlesene Ma{fißstäbe tür eiıne solche „Perfek-
tionsgentechnologie“ haben? Schon diese Schwierigkeıiten genugen, die ethi-
sche Zulässigkeıit solcher gyänzliıch unabsehbarer Versuche, für die 1Ur persönliche
Steigerungs- oder Perfektionswünsche geltend gemacht werden können, mehr als
1U  — ın 7Zweiıtel zıehen. Im übrigen dürfte die Beftürchtung, da{ß der Weg 1n eıne
—  > Eugenik-Phase durch solche „kleine Verbesserungen“ weıter gyeebnet
würde, nıcht VO der and Z weısen se1n. Iieser Weg TU perfekten Menschen
dartf nıcht beschritten werden.

Schwierige Grenzziehung
Mıt dem Begınn des Eınsatzes gentherapeutischer Vertahren Menschen zeich-
NCN sıch auch annn schwierige Herausforderungen ab, WeNnNn die BAn Vertahren
test 1n eınen therapeutischen Kontext eingebettet bleiben.

EKın gravierender FEinwand sol] abschließend angesprochen werden 55 In der
rückliegenden ethischen Diskussion WAarTr der mögliche Veränderungsdruck, der

den gentechnischen Möglichkeiten auf das Krankheits- bzw. Gesund-
34heitsverständnis ausgehen könnte, ımmer wıeder Gegenstand der Besorgni1s

Näherhin wırd eine objektivistische, neomechanıstische Schlagseite des moleku-
larbiologischen Krankheitsverständnisses befürchtet. In der Tat Alt sıch eine
Massıve Betonung genetischer Krankheitsursachen auch bisweilen beobachten.
Nach gegenwäartıgem Wissensstand wırd jedoch eıne relatıv kleine Zahl
Krankheiten als rFeiIn genetisch bedingt oder als AT durch außere Faktoren STG

sacht betrachtet. Be1 dem weıltaus orößten Teil 1STt hingegen eiınem Zusam-
menspıe] „wischen (GGenen un Umwelteinflüssen auszugehen. Der Vorwurtf 1160O0-

mechanistischer Tendenzen tragt guch der zunehmenden Erkenntnis VO der Va-
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rabilität genetischer Faktoren nıcht ausreichend Rechnung. „Das (senom 1St 1n
C£ 35seıner Auspragung varıabel und moditizierbar.

Der Neomechanismus-Einwand sollte iındes dafür sensibilisieren, die weıtere
Entwicklung wachsam mitzuverfolgen, u  - der Getahr eiınes urückbleibens hın-
ter dem heute erreichten Nıveau eiınes yanzheitlicheren Gesundheits- un Krank-
heitsverständnisses vorzubeugen. Entscheidend 1St dıe Zusammenschau der VCI-

schıedenen, Krankheitsgeschehen beteiligten FEbenen un Aspekte, angefan-
gCH VO physiologischen b7zw. pathophysiologischen Prozessen b1s hın AUEL

psychosozı1alen un personalen Verhaltens- un Betfindensebene un gesell-
schattliıchen Einftlüssen. Von eıner gentechniısch gepragten Medizın erd 1U C1-

CUur eıne Konzentratıion auf die naturgesetzlich-kausalen Aspekte des Krank-
heitsgeschehens un 1m Ergebnis eıne einseıt1ge Orıientierung Paradıgma der
exakten Naturwissenschaften Dadurch könnte der heutige Irend 70R

Fitnefß-, Leistungs- un: Aktivitätsdenken och verstärkt un: die soz1ale Bewer-
Lung VO Leid und Behinderung 1mM Sınn eiıner schleichenden Erosion weıter ın
negatıve Rıchtung verschoben werden. Es wırd befürchtet, da{fß eıne reduktioni1-
stische, gentechnologisch Orlentierte „High-Tech-Forschung“ eıne unangefoch-
FE Prioritätsposition erlangen könnte un da{fß andere wesentliche Dımensionen
(Z psychosomatische) zurückgedrängt werden.

Diese Einwände betreffen 7weiıtellos eınen wunden Punkt der bıiomedizını-
schen Diskussion. Insotern die christliche FEthik Anwalt des SahNzZChH Menschen 1ın
der Pluralıtät seıiner nıcht aufeinander reduzierbaren Aspekte se1ın mu{l un sıch
auch £ür die technischer Machbarkeıt un Leistung nıcht zugänglichen Qualitä-
ten D engagıeren hat, mu{fß S1e gegenläufigen Tendenzen entgegenwirken 56

Die Beantwortung der Frage ach eıner befriedigenden Grenzzıehung ZW1-
schen therapeutischen Anwendungen un: melioristischen Bestrebungen könnte
sıch 1n bestimmten Problemteldern 2 D präventive Ma{fßnahmen be1 Vorliegen
bestimmter genetisch bedingter Disposıitionen) als Gratwanderung herausstellen,
dıe schwiıeriger 1St, als d1€ Aufteilung den Vorzeichen Therapıe un Melio-
risatıon prima tacıe Alßt [Das Problem eiınes niıchttherapeutischen (76:
brauchs rührt fundamentale Wertüberzeugungen un: den normatıven
Orientierungsrahmen VO Menschen: Es geht nıchts wenıger als U1l die rage
des Verhältnisses der Person Y ihrer empirischen Natur. Damıt sind WIr aber auf
der Ebene des leitenden Menschenbilds selbst angelangt un 1€eSs gerade 1mM
Hınblick auf gesellschaftlich schr brisante Aspekte. Dıie weıtere Entwicklung
gentechnisch-medizinischer Behandlungsverfahren 1 Humanbereich 1st 1n inst1-
tutionell-strukturelle Rahmenbedingungen eingebunden, die W1e die se1it Jahren
andauernde Diskussion die Gestaltung des öffentlichen Gesundheitswesens
zeıgt die ZCSAMTLC Gesellschaft hochgradig interessieren. Im Zug der V

tenden künftigen rechtlichen Regelungen werden implizıt dıe ethischen (s3renz-D A e a R Al A zıehungen siıchtbar werden, die den wünschenswerten Optionen den nötıgen
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Raum geben, dıie aber auch die Kontrolle der so71al als unverträglich bewerteten
Entwicklungen festlegen werden. Sotern dieser Prozef(ß ZUF beginnenden „ Verall-
taglıchung‘ der Probleme der Gentherapie“ ?/ gehört, hat die christliche Theolo-
z1€ 1er och ein1ıge Alltagsaufgaben VOT sıch
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